Merkblatt: Überlastungsanzeige
1. Worum geht es bei einer Überlastungsanzeige?
Eine Überlastungsanzeige ist ein wichtiges Signal aus der Praxis. Beschäftigte machen damit deutlich, dass sie ihre Aufgaben aufgrund zu hoher Arbeitsmenge, Zeitdrucks oder unklarer Zuständigkeiten nicht mehr ordnungsgemäß erfüllen können.
Sie als Beschäftigte sollten Überlastungsanzeigen nicht als „Beschwerde“, sondern als Schutzinstrument verstehen. Ziel ist es, rechtzeitig auf Gefährdungen hinzuweisen und Schäden für Beschäftigte, Arbeitsabläufe und Dritte zu vermeiden.
Eine gesetzliche Definition gibt es nicht. Die rechtliche Bedeutung ergibt sich aus der Fürsorgepflicht des Dienstherrn sowie aus dem Arbeits- und Gesundheitsschutzrecht.
2. Wann sollten Sie eine Überlastungsanzeige stellen?
Eine Überlastungsanzeige kommt insbesondere in Betracht, wenn Sie als Beschäftigte
· die Arbeitsmenge dauerhaft nicht mehr in der vorgesehenen Arbeitszeit bewältigen können.
· wichtige Aufgaben nur noch unter Zeitdruck oder fehleranfällig erledigen können.
· mehrere Aufgaben gleichzeitig mit hoher Priorität anfallen.
· fehlende Vertretungen oder Personalengpässe bestehen.
· gesundheitliche Belastungen durch Stress, Druck oder Überforderung entstehen.
· Sie die Qualität der Arbeit nicht mehr gewährleisten können.
Reagieren Sie nicht erst, wenn gesundheitliche Schäden eintreten. Die Anzeige dient gerade der frühzeitigen Warnung.
3. Eine Überlastungsanzeige richtig formulieren
Eine Überlastungsanzeige sollte sachlich, konkret und nachvollziehbar sein. Lassen Sie emotionale Vorwürfe weg. Wichtig ist:
· Beschreibung der konkreten Arbeitssituation
· Darstellung der Ursachen der Überlastung
· Hinweis auf mögliche Risiken (Fehler, Verzögerungen, Gesundheitsbelastung)
· Benennung des Zeitraums der Überlastung
· Hinweis, dass die ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben gefährdet ist
4. Welche Pflichten hat der Dienstherr?
Der Dienstherr ist verpflichtet, auf Überlastungsanzeigen zu reagieren. Er darf entsprechende Hinweise von Beschäftigten nicht ignorieren. Das bedeutet konkret: Der Dienstherr muss
· die Anzeige ernst nehmen und prüfen.
· die Arbeitsbedingungen analysieren.
· geeignete Maßnahmen zur Entlastung prüfen.
· Gefährdungsbeurteilungen ggf. anpassen.
Die Beschäftigten müssen eine Rückmeldung erhalten. Und wir als Personalrat sorgen dafür, dass Überlastungsanzeigen nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern tatsächlich bearbeitet werden.
5. Welche Maßnahmen kommen in Betracht?
Zur Entlastung können verschiedene Maßnahmen erforderlich sein, zum Beispiel:
· Umverteilung von Aufgaben
· Priorisierung von Tätigkeiten
· vorübergehende Personalverstärkung
· organisatorische Änderungen
· Anpassung von Fristen oder Arbeitsabläufen
· Reduzierung paralleler Aufgaben
· Einsatz von Vertretungskräften
Wichtig ist, dass nicht nur kurzfristige Lösungen gewählt werden, sondern auch strukturelle Ursachen betrachtet werden. Überlastung ist häufig kein Einzelfallproblem, sondern ein Hinweis auf organisatorische Defizite.
6. Zusammenhang mit Arbeitsschutz und Gesundheit
Überlastungsanzeigen stehen in engem Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz. Wiederholte oder gehäufte Anzeigen können auf eine unzureichende Gefährdungsbeurteilung hinweisen. Deshalb hat der Dienstherr darauf hinzuwirken, dass psychische Belastungen zu berücksichtigen, Arbeitsmengen realistisch zu planen, Risiken systematisch zu erfassen sind und dass Präventionsmaßnahmen umgesetzt werden.
Der Gesundheitsschutz umfasst nicht nur körperliche, sondern ausdrücklich auch psychische Belastungen.
7. Fazit
Die Überlastungsanzeige ist ein zentrales Instrument zum Schutz für Sie als Beschäftigte und zur Sicherung funktionierender Arbeitsprozesse. Nutzen Sie sie frühzeitig, wenn Überlastung entsteht.
Wir als Personalrat wirken darauf hin, dass jede Überlastungsanzeige ernst genommen, strukturell ausgewertet und in konkrete Maßnahmen überführt wird. 
Herzliche Grüße, Ihr Personalrat

